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§ 5 Oö. LGG Haushaltszugehörigkeit
 Oö. LGG - Oö. Landes-Gehaltsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2025

Dem Haushalt des Beamten gehört ein Kind an, wenn es bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Leitung des

Beamten dessen Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung oder Ausbildung, einer Krankheit oder eines

Gebrechens woanders untergebracht ist. Durch die Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die

Haushaltszugehörigkeit nicht berührt.

 

(Anm: LGBl. Nr. 65/1995, 12/1996, 24/2001, 81/2002)
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